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UREK Ständerat ausser Rand und Band! 
Die Umweltkommission zerschlägt die Justiz und foutiert sich um die 
Bundesverfassung und internationales Recht 
 
Die Umweltkommission des Ständerats, die bekanntlich mit Hardlinern in Umweltfragen 
besetzt ist, geht weiter vor gegen den Umweltschutz in unserem Lande.  
 
Das Verbandsbeschwerderecht besteht seit der von der Schweiz ratifizierten Aarhus-Konvention 
in ganz Europa. Nachdem vor der Volksabstimmung zum Stromversorgungsgesetz noch hoch 
und heilig erklärt wurde, dass das Verbandsbeschwerderecht erhalten bleibt -worauf die 
Umweltverbände die Vorlage unterstützten–, soll dieses nun abgeschaGt werden. Zudem sollen 
auch die ökologischen Ersatzmassnahmen (ein weiterer wesentlicher Bestandteil des im Juni 
vom Volk angenommenen Mantelerlasses) ausgehebelt werden. Damit wird das Willkürverbot 
der Bundesverfassung ausser Kraft gesetzt und die Justiz in einem wichtigen Teilbereich abge-
schaGt! Die UREK lädt damit die lokalen und kantonalen Behörden ein, gegen die Schutzgesetze 
zu verstossen, da nun gar keine Klage und daher kein Gericht mehr zugelassen wird. Der nächste 
Schritt wird die gänzliche AbschaGung des Beschwerderechts sein, da die UREK ja auch die 
extreme St. Galler Standesinitiative gutgeheissen hat. 
Eine solche Powerplay-Politik der Mehrheit ist zutiefst unschweizerisch und kann nur mit 
einem Referendum beantwortet werden! 
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